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Anfrage
Ausschuss Soziales, Gleichstellung und Rechte von Minderheiten

Nach aktuellen Zahlen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes wird erwartet, dass
bundesweit im Jahr 2025 104/o der über 65jährigen Grundsicherung im Alter beziehen
müssen, weil ihre Rente das Existenzminimum nicht erreicht. Da im Osten die Rente aus
der gesetzlichen Rentenversicherung in den meisten Fällen das einzige Einkommen im
Alter ist, ist zu befirrchten, dass der Prozentsafz der von Altersarmut Betroffenen in
Brandenburg weitaus höher liegen wird.

Als Sachkundige Einwohnerin im Ausschuss Soziales, Gleichstellung und Rechte der
Minderheiten möchte ich mir einen Überblick über die Situation von Rentnerinnen und
Rentnern in Cottbus verschaffen und bitte die Vennraltung, auf einer der nächsten
Sitzungen desAusschusses, um die Beantwortung folgender

Fragen
1. Wie viele Bürgerlnnen erhalten derzeit Grundsicherung im Alter?

2. Welche Kenntnisse hat die Kommune tiber die künftige Entwicklung von
Altersarmut. Kann sie eine Prognose dazu abgeben, wie viele Menschen in den
nächsten Jahren auf Grundsicherung im Alter angewiesen sein werden?

3. Welche Mehrkosten fallen im kommunalen Haushalt nach derzeitigen Schätzungen
in den nächsten Jahren für die zunehmende Gewährung von Grundsicherung im
Alter an?

4. Wo sieht die Kornmune politischen Handlungsbedarf um Altersarmut zu verhindern?

5. Wie sollen aus Sicht der Kommune von Altersarmut Betroffene Zuzahlungen im
Gesundheitssystem aufbringen? Besteht aus Sicht der Kommune hier
gesetzgeberischer Handlungsbedarf auf Bundesebene?

6. Welche Maßnahmen sind geplant um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für
die Betroffenen zu gewährleisten?

7. Gibt es innerhalb der Kommune private Initiativen, Netzwerke und dergleichen, die
finanziell und ideell durch die Kommune Unterstützung erfahren? Wenn ja: welche?

L Werden Beratungsstellen für Betroffene und deren Angehörige eingerichtet und von
der Kommune unterhalten?
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